(Muster)

Ergänzungsblatt bei Anmeldung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme 
zur Neuaufnahme in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“

Kurzbezeichnung der Maßnahme entsprechend der Bezeichnung in der Anmeldung:



	     


Angaben zur Feststellung der Stadt- bzw. Ortsbild prägenden Gebäude im vorgesehenen 

Fördergebiet:
1.  Beschreibung der Bebauungsstruktur und ihrer stadt-/ ortsräumlichen Funktion:

	     


2. Von Seiten der Stadt/ Gemeinde als Stadt- bzw. Ortsbild prägend angesehene Gebäude:

	1

Nr.


	2

Gebäude1)
(Straße, Hausnummer)


	3

eingehende Begründung2) des
Stadt- bzw. Ortsbild prägenden Charakters3)

	4

nachrichtlich:
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Beizufügende Anlagen:

· eine Fotodokumentation der o. a. Gebäude unter Berücksichtigung der jeweiligen Begrün-
dung in Spalte 3 und
· eine Karte des beabsichtigten Fördergebietes, in der die betreffenden Gebäude farblich hervorgehoben sind. Eine eindeutige Zuordenbarkeit über Straßen und Hausnummern bzw. 
durch Übernahme der laufenden Nummern aus Spalte 1 ist sicherzustellen.
1)  Nur Gebäude, an denen nach den Regelungen der R-StBauF grundsätzlich Modernisierungs-/ Instandsetzungsmaß-�    nahmen zuwendungsfähig wären (siehe Nrn. 5.3.3 Abs. 2 Buchst. a) und 5.4.1 R-StBauF, z. B. keine für religiöse


    Zwecke oder als Rathaus genutzten Gebäude).


2)  Ggf. auf gesondertem Blatt.


3)  Stadt- bzw. Ortsbild prägend sind insbesondere Gebäude von baugestalterischer Bedeutung, die für das Erscheinungsbild einer Straße, eines Platzes oder Teile davon im zentralen Versorgungsbereich eine wesentliche (gesteigerte) Bedeutung haben. Von baugestalterischer Bedeutung sind vor allem Gebäude, die die Bau- und Nutzungsgeschichte des Ortes oder die lokalen Gebäudeformen/ Detailformen/ bauhandwerklichen Traditionen bzw. besondere einzelne Bau- und Nutzungsformen repräsentieren. Gebäude ohne baugestalterische Bedeutung prägen ausnahmsweise dann das Stadt- bzw. Ortsbild, wenn ihnen aufgrund ihrer exponierten Lage/ Anordnung in Bezug auf die aktuelle Stadt-/ Ortsstruktur und stadt-/ ortsräumliche Funktion für das Erscheinungsbild einer Straße, eines Platzes oder Teile davon im zentralen Versorgungsbereich eine besondere städtebauliche Bedeutung zukommt. Beispiele hierfür können ein frei stehender Solitärbau an einem Platz oder ein den angrenzenden Raum beherrschendes Eckgebäude sein.





